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®tr tyriieternad ft. gilifötM Snöt.
Sluëgug au§ ber SBetöffentlidjung con gerrn Dr. jur. 3- ©If er,

©etretär beS ft. gallifdjen tantonaten S3aubepartemente§.

(gortfe^ung.)

cc) [für fünftige «Straffen in SluSfip genommener
Soben. Slelfad) mirö burch ÜberbauungS» unb Sau tinier.'
plane Soben, ber nod) ^3rioaten gehört, für fünftige
©trafen unb päße in tÄuSfip genommen unb aus
btefem ©runbe als mtüberbaubar erflärt. @S ergebt fleh

nun bie gtunbfählidje grage, ob biefer Soben in Öen

perimeter für anbete Straffen einbezogen merben barf
ober nip. ©er iRegietmtgëtai tjat jtd§ hierüber fdjon
wieberholt — unb gmar in oerfPebenem Sinne —
auSgefprodjen. @t hat fie befaßt für ben gaß, menn bie
in ËuSfip genommene Strafe in absehbarer nidtjt
gur SluSführung fommt; ba e§ ftd& nut um ein oorläufigeS
pojeft hanble, fei bie Ausführung nip enbgüttig unb
bie 3eit ber Ausführung noch ganz ungemiß. Set ber
feinergeitigen geftfeßmtg ber ©jpropriaiionSentfchäbigung
werben bann aßerbingS bie jetzigen Selaftur.gen beS

©runbbefitgeS gum Ausgleich gebraut werbe« muffen,
gn einem anbern (Snifdjeib tjat ber iReglerungSrat ben

für bte fünftige Straffe in AuSftp genommenen Soben
auS bem perimeter enttaffen, mit ber Segrfinbung, baff
biefer Sobe« bem ©igentümer nur für bef'pänfte, rticbl
befiimmbare gelt gur Serfügung ftehe unb er nur in
fettenen gälten an SSert gemimten fönne, nämlich bann,
roenn bie Ausführung ber im ÖberbauungSplan oorge»
fe^enen Strafe lange auf fiel) marten taffe unb ber für
fie referoierte Soben z- S. für ©artengraecfe gut beruht
merben fönne; ban aber im fonfreten gälte eine foldje
äöerifteigerung oorfontmen fönne, freine außerorbentlich
uttmahrfpintlp gm Anfpuß an biefe ©smägungen
aber fübrt ber SRegteriragSrat wörtlich folgenbeS an:
„®te felbfioerfiänbHp gotge biefer luffaffung ifi, baff
bei ber Semeffung ber ©jpropriaiionSentfchäbigung nip
ber pets beS gu Sauplähe« oermenbbaten SobenS gur
tRipfdjnur genommen merben barf. gm getnern ift aus
ibr auch gu folgern, baß oon btefem SauianbpreiS nip
etma nur bie primeterbelaftung beS antiegenben SoÖenS
in ülbgug gebraut merben barf, fonbern überhaupt jeher
SRehrroert, ber feit ber geftfeßung beS ÜberbauungSplaneS
entftanben ift."

SDa baS KantonSgerip aber ßhütt entfliehen t>at,
baß ber infolge SefteljenS oon Strafen» unb Saultnien
unüberbaubare Soben grunbfäßlich gleich gu bemerten ifi,
mte ber anfioßenbe Saugrimb, bürfte eS eingig richtig
fein, ben für neue Straffen in AuSfip genommenen
Soben grunbfäßlld) ebenfalls in ben primeter für anbete

Straffen etngubezlehen, mie eS ber SïegierungSrat in
feinem ©ntfplb getan hat. gür bie primeterbelaftung
beS fraglichen SobenS fprip ferner ber Umftanb, baß
in ben metften gälten, in benen bloß ein generelter Ober»

bauungSptan, aber noch feine befinitioen Straßenprojefte
begehen, eine abfolute Sicherheit bafür, baff bie in grage
ftehenben Straffen roirflid) einmal ausgeführt merben,
nicht befteht. SBerben bte Strafen bann nicht erfießt, fo
baß ber für fxe in AuSjtp genommene Soben bem

©igentümer mieber gur freien Serfügung oerbleibt, fo ift
eS ungerecht, baff biefer Soben fetnergeit oon jeber pri»
meterpflip befreit blieb, ©te ©efahr biefer Ungerechtigkeit
roirb- baburch auSgefchloffen, baß auch ber für fünftige
Straffen in AuSfip genommene Soben in ben perimeter
einbegogen roirb.

dd) ©runbftücfe in mehreren primetern. ©Inet: ber
häuftgfien ©tnroänbe in primeter<5Refurfen geht bahin,
baß ein ©runbfiüdf bereits im primeter für anbete
Straffen gemefen fei unb baher in einen neuen perimeter

nicht einbegogen merben bürfe. ©tefem ©htwanb fommt
grunöfäßlieh feine Sebeutung gu, ba eS burchauS guläffig
ift, ein ©runbftücf in mehrere oetfchiebenc primeter
eingubegleben. SorauSfeßung ift nur, baß eS auS jeber
einzelnen Straffe befonbere Sorteile giehe. gmei befonberS
geartete gälte ftnb in biefer Einfielt hernorguheben, einmal
bie Sehaablung oon ©cfplähen, febattn bie ^erbeigiehung
oon fogenannten fjlntertiegenben ©rnnbfiûcïen.

©cfolähe, b. h- foïc^e ©runbftücfe, bte an gmei [ich
feeugenben Straffen liegen, haben in ber Siegel ein be=

fonbereS gntereffe an beiben Strafen. ©ieS fdjon beS=

halb, meit bei bett basauf gu erri^tenben ©ebäuben
gegen gmei Seiten fp gronten mit serhättnigmäffig
großen Sauabftänben erftellt merben fönnen. Sie ftnb
baher im fßerimeter betber Strafen gu belafien. fjlun
befteht bei ©emeinbetäten noch oieifa»h bie pajiS, biefe
(Mplätge einem iperimeter bloß hälftig, b. h. in ber
®eife gugufeljeibgn, ba§ gsoifchett Beiben fi<h feeugenben
Straffen bie SBtnMhßl&ieteitbe gegogen unb fo bloff ber
gmtfdjen biefer Slnie inib ber neuen Straffe gelegene
Soben gum fperimeter gefäfjlagen roirb. ©iefeS Spftem
ber SBinfelhalbierung ift in ben meiften gäben bureaus
unlogip. @S enifpnp ben iatfäc^lic^en Serhältniffen
nicht, ba bie gntereffen an beiben Strafen ftch rächt
nach ber SBtnfelhßlbterenben auSfeheiben laffen. Sielmeht
ift jeroeüs bas aange ©runbftücä an beiben Straffen
Inierefffert, meShslb eS auch in feiner ©efamthett für
beibe Straßen perimetetpflipig erflärt merben foil. ®ie
Satfache, baß ein ©dplaß in ber iftegel nip an beiben
antiegenben Straßen ooU Belaßtet merben fann, muß
bei ber prozentualen ßofienguteilung gemürbigt merben
(oergleis|e hierüber aud) Serœ.'paçiS 1915, 3îo. 169).

©er gmeite hier gu ermähnenbe gall betrifft bie fo*
genannten hlnietliegenben ©runbftücfe. @S ift bereits oben

ausgeführt werben, baß ber Sorted ber Saulanber»
fepeßung unb ber Serbefferung ber üommunifationS*
oerhältniffe unter Umftänben aueg bem ©ebiet gugute
fommen fann, baS nicht unmittelbar an ber gu erfteÖ.en=

ben ober gu forrigierenben Straße liegt, nämlich haupt=
fàdjlih bann, wenn biefe Straße für ein größeres ©ebtet
bie £>aiiptfommunifaiionScsber bilbst. gn biefen gäHen
ift jeweils baS hinterliegenbe ©ebiet fowoht für bte §aupt=
ftraße, als auch für bie an btefelbe fich anfdhließenbeu
Seitenpaßen perimeterpflcpig gu erftären. ©abei ift
fetbftoerfiäriblich, baß bie Sorteile für öiejenigen Stegen»

fäfjaften, bie oon ber fiauptftraße au§ unmittelbar bebient
merben fönnen, größer fein müffen, als biejenigen, bte nur
burc| baS Mittel oon Seitenftraßen mit ihr in Serblnbung
fiebert, unb baß biefer Umftanb bei ber Stoftenoerlegung
gebührenb in Serücffipigung gegogen merben muß.

ee) ©runbfiüdf unb primeterunternehmen in oer»
fchiebenen ©emeinben ober Kantonen. Oft mirb in
iRefurSeingaben bie 3lnfic|t oertreten, eS fönne für ein

Unternehmen nur folder So'Oen beitragSpppig erflärt
merben, ber fich i" ber nämlichen ©emeinbe mte baS

Unternehmen felbft beftnbe. ©tefe Inftp ift irrtümlich-
®aS ©efeß oerlangt ben ©inbegug ber gefamten beteiligten
©egenb unb fennt in biefer Segteljung grurcbfäßlidh feine
©emeinbegrengen.

©ine anbere SSirfung als bie ©emeinbegrenge h«t
natürlich bie KanionSarenge. ©ie fi. gallifche ®efe|gebung
Befchränft [ich notmenbigerroeife auf baS ©ebiet innerhalb
beS eigenen Kantons, ©«her fönnen, troßbem im einzelnen
galle eine Straße ©runbftücten auch außerhalb ber Kan*
tonSgrenge befonbere Sorfeite bringt, biefe bennod) nip
perimeterpflipig erflärt merben, unb gmar auch bann

ntp, wenn fie einem ©runbeigentümer gehören faßten,
ber im Kanton St. ©aßen mohnt unb in bemfelben
auch ben größten ©eil feiner Siegenfdhaften hat.

e) Serücfftpigung ber bnrs| ein primeterunternehmen
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Der Perimeter mch st.MW«Recht.
Auszug aus der Veröffentlichung von Herrn Or, jur, I. Elser,

Sekretär des st. gallischen kantonalen Baudepartementes.

(Fortsetzung.)

ee) Für künftige Straßen in Aussicht genommener
Boden. Vielfach wird durch llberbauungs- und Baulinien-
plane Boden, der noch Privaten gehört, für künstige
Straßen und Plätze in Ausficht genommen und aus
diesem Grunde als unüberbaubar erklärt. Es erhebt sich

nun die grundsätzliche Frage, ob dieser Boden in den
Perimeter für andere Straßen einbezogen werden darf
oder nicht. Der Regierungsrat hat sich hierüber schon
Wiederholt — und zwar in verschiedenem Sinne —
ausgesprochen. Er hat sie bejaht für den Fall, wenn die
in Aussicht genommene Straße in absehbarer Zeit nicht
zur Ausführung kommt; da es sich nur um ein vorläufiges
Projekt handle, sei die Ausführung nicht endgültig und
die Zeit der Ausführung noch ganz ungewiß. Bei der
seinerzeiiigen Festsetzung der Expropriationsentschädigung
werden dann allerdings die jetzigen Belastungen des
Grundbesitzes zum Ausgleich gebracht werden müssen.

In einem andern Entscheid hat der Regierungsrat den

für die künftige Straße in Aussicht genommenen Boden
aus dem Perimeter entlassen, mit der Begründung, daß
dieser Boden dem Eigentümer nur für beschränkte, nicht
bestimmbare Zeit zur Verfügung stehe und er nur in
seltenen Fällen an Wert gewinnen könne, nämlich dann,
wenn die Ausführung der im Überbauungsplan sorge-
sehenen Straße lange auf sich warten lasse und der für
sie reservierte Boden z. B. für Gartenzwecke gut benutzt
werden könne; daß aber im konkreten Falle eine solche

Wertsteigerung vorkommen könne, scheine außerordentlich
unwahrscheinlich. Im Anschluß an diese Erwägungen
aber führt der Regierungsrat wörtlich folgendes an:
„Die selbstverständliche Folge dieser Auffassung ist, daß
bei der Bemessung der Expropriationsentschädigung nicht
der Preis des zu Bauplätzen verwendbaren Bodens zur
Richtschnur genommen werden darf. Im Fernern ist aus
ihr auch zu folgern, daß von diesem Baulandpreis nicht
etwa nur die Perimeterbelastung des anliegenden Bodens
in Abzug gebracht werden darf, sondern überhaupt jeder
Mehrwert, der seit der Festsetzung des llberbauungsplanes
entstanden ist."

Da das Kantonsgericht aber schon entschieden hat,
daß der infolge Bestehens von Straßen- und Baulinien
unüberbaubare Boden grundsätzlich gleich zu bewerten ist,
wie der anstoßende Baugrund, dürfte es einzig richtig
sein, den für neue Straßen in Aussicht genommenen
Boden grundsätzlich ebenfalls in den Perimeter für andere

Straßen einzubeztehen, wie es der Regierungsrat in
seinem Entscheid getan hat. Für die Perimeterbelastung
des fraglichen Bodens spricht ferner der Umstand, daß
in den meisten Fällen, in denen bloß ein genereller über-
bauungsplan, aber noch keine definitiven Straßenprojekte
bestehen, eine absolute Sicherheit dafür, daß die in Frage
stehenden Straßen wirklich einmal ausgeführt werden,
nicht besteht. Werden die Straßen dann nicht erstellt, so

daß der für sie in Aussicht genommene Boden dem

Eigentümer wieder zur freien Verfügung verbleibt, so ist
es ungerecht, daß dieser Boden seinerzeit von jeder Peri-
meterpflicht befreit blieb. Die Gefahr dieser Ungerechtigkeit
wird dadurch ausgeschlossen, daß auch der für künftige
Straßen in Aussicht genommene Boden in den Perimeter
einbezogen wird.

M) Grundstücke in mehreren Perimetern. Einer der
häufigsten Einwände in Perimeter-Rekursen geht dahin,
daß ein Grundstück bereits im Perimeter für andere
Straßen gewesen sei und daher in einen neuen Perimeter

nicht einbezogen werden dürfe. Diesem Einwand kommt
grundsätzlich keine Bedeutung zu, da es durchaus zulässig
ist. ein Grundstück in mehrere verschiedene Perimeter
einzubeztehen. Voraussetzung ist nur, daß es aus jeder
einzelnen Straße besondere Vorteile ziehe. Zwei besonders
geartete Fälle sind in dieser Hinsicht hervorzuheben, einmal
die Behandlung von Eckplätzen, sodann die Herbeiziehung
von sogenannten hinterlegenden Grundstücken.

Eckplätze, d. h. solche Grundstücke, die an zwei sich

kreuzenden Straßen liegen, haben in der Regel à be-
sonderes Interesse an beiden Straßen. Dies schon des-
halb, weil bei den daraus zu errichtenden Gebäuden
gegen zwei Seiten hin Fronten mit verhältnismäßig
großen Bauabständen erstellt werden können. Sie sind
daher im Perimeter beider Straßen zu belasten. Nun
besteht bei Gemeinderäten noch vielfach die Praxis, diese
Eckplätze einem Perimeter bloß hälftig, d. h. in der
Weise zuzufcheiden, daß zwischen beiden sich kreuzenden
Straßen die Winkelhalbierende gezogen und so bloß der
zwischen dieser Linie und der neuen Straße gelegene
Boden zum Perimeter geschlagen wird. Dieses System
der Winkelhalbierung ist in den meisten Fällen durchaus
unlogisch. Es entspricht den tatsachlichen Verhältnissen
nicht, da die Interessen an beiden Straßen sich nicht
nach der Winkelhalbierenden ausscheiden lassen. Vielmehr
ist jeweils das ganze Grundstück an beiden Straßen
interessiert, weshalb es auch in seiner Gesamtheit für
beide Straßen perimeterpflichtig erklärt werden soll. Die
Tatsache, daß ein Eckplatz in der Regel nicht an beiden
anliegenden Straßen voll belastet werden kann, muß
bei der prozentualen Kostenzuteilung gewürdigt werden
(vergleiche hierüber auch Verw.-Praxis 1915, No. 169).

Der zweite hier zu erwähnende Fall betrifft die so-

genannten hinterliegenden Grundstücke. Es ist bereits oben

ausgeführt worden, daß der Vorteil der Baulander-
schließung und der Verbesserung der Kommunikations-
Verhältnisse unter Umständen auch dem Gebiet zugute
kommen kann, das nicht unmittelbar an der zu erstellen-
den oder zu korrigierenden Straße liegt, nämlich Haupt-
sächlich dann, wenn diese Straße für à größeres Gebiet
die Hauptkommunikationsader bildet. In diesen Fällen
ist jeweils das hinterliegende Gebiet sowohl für die Haupt-
straße, als auch für die an dieselbe sich anschließenden
Seitenstraßen perimeterpflichtig zu erklären. Dabei ist
selbstverständlich, daß die Vorteile für diejenigen Liegen-
schaften, die von der Hauptstraße aus unmittelbar bedient
werden können, größer sein müssen, als diejenigen, die nur
durch das Mittel von Seitenstraßen mit ihr in Verbindung
stehen, und daß dieser Umstand bei der Kostenverlegung
gebührend in Berücksichtigung gezogen werden muß.

es) Grundstück und Perimeterunternehmen in ver-
schiedenen Gemeinden oder Kantonen. Oft wirb in
Rekurseingaben die Ansicht vertreten, es könne für ein

Unternehmen nur solcher Boden beitragspflichtig erklärt
werden, der sich in der nämlichen Gemeinde wie das
Unternehmen selbst befinde. Diese Ansicht ist irrtümlich.
Das Gesetz verlangt den Einbezug der gesamten beteiligten
Gegend und kennt in dieser Beziehung grundsätzlich keine

Gemeindegrenzsn.
Eine andere Wirkung als die Gemeindegrenze hat

natürlich die Kantonsgrenze. Die st. gallische Gesetzgebung

beschränkt sich notwendigerweise auf das Gebiet innerhalb
des eigenen Kantons. Daher können, trotzdem im einzelnen
Falle eine Straße Grundstücken auch außerhalb der Kan-
tonsgrenze besondere Vorteile bringt, diese dennoch nicht
perimeterpflichtig erklärt werden, und zwar auch dann

nicht, wenn sie einem Grundeigentümer gehören sollten,
der im Kanton St. Gallen wohnt und in demselben
auch den größten Teil seiner Liegenschaften hat.

e) Berücksichtigung der durch ein Perimeterunternehmen
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entfie^enben Sachieile. SJlit ber luSfüßrung eines ößent»
lichen Unternehmens finb oietfach für baS etrtgeïne ©runb»
ßüd nidjt bloß Sotteile, fonbern audj Sachtetle oerbunben.
©In beßehenbeS ©ebäube ïann g. §3. burc| eine Straßen»
baœmanlage „ oerlocht " roerben ober eines Bisherigen
SerbhtbmigSroegeS oerlußig gelten, ©etariige 9tacf)teile
roerben, roetm nom betreffenben ©rmtbßücJ ein Seil fite
baS fragltdje Unternehmen enteignet rjerben muß, burdfj
fogenannte SRinberroeriSenifchäbigmtgen ausgeglichen, unb
groar gilt bieS grunbfäßlich forooßl für 91achtetle, welche
bireïi auS ber jmangSmeifen Sobenabiretung, öl? auch

für fotclje, welche tnbirefi au? ber Serroenbung bei ej»
propriierten SsbenS gu bent ber ©gpropriotion gu ©runbe
liegenbsn Qroec! entfielen.

IV. 2)as perimelepoeufafyoett.
StBeiî baS Straßengefgß unb bei zugehörige Stach»

tragSgefeß bai Verfahren für bie Heranziehung ber be>

teiligten ©egenb gur Roßentragung roefentltch anberS
orbnest als bie äSilbbachgefeßgebung, follen im golgenben
unter lit. A gunächß Me Verfahrens » Sorßhriften ber
Straßengefeßgebung unb fobann unter lit. ß biejenigen
ber Söilbbachgefeßgebmtg beßanbelt roerben.

A. Straßengefeßgebung.
1. SorauSfeßung für bie Surchführung bei

tßetiroeteroerfßhreuS-
Sem Siraßengefeß Hegt bie lußaffrotg gu ©runbe,

öaß bie am Sau ober an ber Rorreftion einer Straße
ober an einer fonßigen im ößentltc|en Igntereffe gelegenen
©tnridjtung (Slrtiïel 89) beteiligte ©egenb bie ihr oon
©efeßeSroegen pgefäjiebenen Roßenbeiiräge grunbfäßttch
freimillig auf ftc| nehme unb auf ©runb gegenfettiger
Serßänbigung unter fish oerteile, gür ben gaU, als öieS

nidjt gefe|e!)e< ift bie ^Durchführung be§ tßerimeteroer»
fahrend oorgefeljen. gn biefem Sinne ift in Irtifel 25
leg. cit. für Staat§= unb ©emetetbeßraßen beßimmt,
öaß, „roenn ber Beitrag oon ber beteiligten ©egenb nicht
in anberer SBeife aufgebracht roerben tonne", ber ®e=

meinberat bie betreffenbe ©egenb gu umgrengen unb
betfelben bie Slufbrtngung beS RoßenbeiirageS nash Stoß»
gäbe roaltenber Serlpltniffe unb unter Serüditchtigung
ber 33orteite In angemeffenen Serminen zu übetbtnben
habe, gür Slebenßraßen ift in 3lrt. 28 ba§ ißerimeter»
oerfahren oorgefdjrleben, „fofern feine Serßänbigung
ftattfinbet". Ähnlich lautet bie Sorfdjriß für ©üterßraßen,
tnbem SM. 38 für beren Roßenbedung baS perimeter <

oetfahren bann oorßhreibt, „roenn fish t)ie beteiligten
untereinanber nicht auf anbere SBeife oerßanbigen".

Siefen gefeilteren SSorfd^riften ïommt nun aber nicht
bie Sebeuimtg gu, baß bie Sehörbe baS ißerimeteroer»
fahren erft bann einklagen barf, nadhbem fie mit ben

oon ihr als beteiligt erachteten ©runbeigentümern gunädjß
in lange unb brette Serhanblungen eingetreten ift unb
hiebet oerfucht hat, über bie Seelwig ber ©traßenbaufoßen
eine Serßänbigung p etgielen. ©in folder 23erfuc£) mürbe
übrigens in ber Siegel fc|ettera. 31ber auch in ben gälten,
tn benen er ein pofitioeS ©rgebniS zeitigen mürbe, fönnte
er bennoch bie Seßörbe meiftenS rtid^t ooG beliebigen.
@S ift nämlich gu berüdftshtigen, öaß bie freimillig gu»
geftanbenen Seiträge eine bloß obligatorifdie, rein per*
fönliche @d)ulb be§ zufälligen ©runbetgenlümerS barßetlen
unb als folche bei meitem nidjt bie Sicherheit bieten, mte
bie im ißerimeteroerfahren oertegten Seiträge, bie gemä^
3lrt. 4 be§ SRa^tragSgefeheS zum Sirofjengefeh bis zu
ihrer gänzlichen Stlgung als ©runblaft auf ben belref»
fenben Stegenf^aften haften. SBertn baher bie Sehörbe
Zum oorneherein annehmen ïann, baff bie Slufbrtngung
ber auf bie beteiligte ©egenb entfaüenben Kofien in
ihrer ©efamtheit auf freimiütgem. SBege »idöt möglich

fei, ober fte ein gntereffe baran h-ßt bie Seiträge als
ôffentltch'ïeshtliche ©runblaften zu begrünben, fo roup
ihr zugeftanben merben, ohne meitereS baS ißerimeter=
oerfahren einzufshlagen. Sößenn aber eine „Serftänbigung"
im ©inne oon Irt. 28 beS ©trafjengefeheS iatfächHch
ftattgefunben hat fo ift ber ©emeinberat zroeifeBo? nietjt
befugt, bie ^ofienbeefung unter Umgehung ber Serftän»
bigung im iperimeteroerfahren burchipftilpm ©ine fol^e
Serftänöigung ift aber nur barm als oorliegenb cmp=
nehmen, roenn entmeber bie am ©Irahenbau beteiligten
gntereffenten unter fich über bie Serteilung fämtli^er
Saw, beziehungSmeife ÉorreïtionS» unb n"nter!)ßlts!ofien
eine Seretnbarung getroffen hob®« unb ber ©emeinberat
biefer Seretnbarung gubem feine ©enehmigung erteilt hat»
ober bann, wenn einzelne Sereinbarungen, bie zufammen
aber raieberum fämtliche Sau-, beziehungSmeife Borrel»
tionS» unb llnterhaltsfojten betreffen müffen, gmifchen
jebem ber 3ntereffenten ober mehreren ©ruppen berfelben
mit bem ©emeinberat beftehen. iRequifit ber „Serftänbi»
gung" im ©inne oon Stet. 28 beS ©tra|engefehê§ ift
bemnaih, baf; ber ©emeinberat an berfelben auSf'chlag»
gebenb beteiligt fei unb bap fte fämtliche Sau», bejieh««gS=
meife HotrelliortS-- unb ttnie'chßüsfofien betreffe.

2. Sie Umgrenzung beS beteiligten ©ebieteS.
a) Serfahren bei ber untgrenzenben Sehörbe. gu»

fiänbig, bie beteiligte ©egenb zu umgrengen, ift, menn eS

fich um gufjmege, ©ütec Sieben» ober ©emembefiraßen
hanbelt, ber ©emeinberat; menn bagegen ©taatsftrafjen
in grage flehen, ber SlegierungSrat. Siefer belegtest feine
baherige Sefugnis jebod) tn ber Siegel an bie ïanlonale
©trahenoerroaltung (SlantonSingenieur).

Sie Umgrenzung geflieht regelmäßig in ber SBetfe,
baß bie Sehörbe bie oon ihr als beteiligt erachteten
Stegenfcßaften auf einem befonbern ißlan umfehretbt unb
über btefelben ein ©üteroerzei^nis anlegt. @S iß Siegel,
baß bie Umgrenzung jemeilS für eine einzelne ©Iraße
erfolge. 3luSnahmSroetfe tönnen aber auch mehrere ©traßen
Zu einem einzigen ißerimeterunternehmen gufammengefaßt
roerben. SorauSfeßung htefür iß, baß unter ben fraglichen
©traßen ein geroiffer innerer gufammenhang beßehe.
Stefer ïann [ich äußern im SerßältniS ber einzelnen
©troßen zueinanber ober im SerhältniS berfelben gu ben
an ihnen beteiligten Stegerifdjaften. So hat ber Siegte»

rungërat bie Qufammenfaffung g. S. fchort als guläffig
erflärt, menn bie ©rtphung beS SobenmerleS sticht anberS
benn als ©inßuß eines ganzen, tn oerhältniSmäßig furzer
Seit erßeßten ©traßenfqßemS Eonßatiert roerben ïonnte,
ober menn gmei aufeinanber angeroiefene ©traßen gleich»
geitig unb unter Serroenbung be§ bet ber einen Straße
frei geroorbenen SßlatertalS für ben Sau ber anbern
erßellt mürben, ober roenn ber 9luöführung mehrerer,
in geitli^em unb örtlichem Ronnep ßeljenber Straßen
bie gleite Urfac^e gu ©runbe lag. gm leßtgenannten
©ntf^etb hat eS ber SlegierungSrat auSbrücJltch ni^t
als notmenbig bezeichnet, baß baS einzelne perimeter»
pßichtig etülärte ©runbßüd am Unternehmen tn feiner
©efamlheit intereffiert fei. Senn eS ïomme bei ber
Serimeterbilbung eingtg barauf an, ob bem betreffenben
©runbßüd überhaupt Sorteile erroadhfen, gleichotel, ob

fte aus bem gefamten Unternehmen ober nur auS einem

Seilßfid beSfelben refultieren. Sie Satfache, baß eine

Bufammenfaffung mehrerer Straßen gu einem einzigen
ißerimeterunternehmen nur auSnahmSroeife, b. h- uur
beim Sorliegen befonberer Umßänbe, erfolgen barf, hat
ber SlegierungSrat befonberS gum §luSbrud gebracht in
einem ©nlfcheib oom 11. 3Jlai 1915.

@S iß bereits oben unter Bißer III. 3. d. ee. an»

gebeutet roerben, baß eS unter Umßänben notmenbig iß,
©runbßüde oon oetfdßebenen ©etneinben in einen $eri»
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entstehenden Nachteile. Mit der Ausführung eines öffent-
lichen Unternehmens sind vielfach für das einzelne Grund-
stück nicht bloß Vorteile, sondern auch Nachteile verbunden.
Ein bestehendes Gebäude kann z. B. durch à Straßen-
dammanlage „verlocht" werden oder eines bisherigen
Verbindungsweges verlustig gehen. Derartige Nachteile
werden, wenn vom betreffenden Grundstück à Teil für
das fragliche Unternehmen enteignet werden muß, durch
sogenannte Minderwertsentschädigungen ausgeglichen, und

zwar gilt dies grundsätzlich sowohl für Nachteile, welche
direkt aus der zwangsweisen Bodenabtretung, als auch

für solche, welche indirekt aus der Verwendung des ex-
propriisrten Bodens zu dem der Expropriation zu Grunde
liegenden Zweck entstehen.

IV. Das Asrimeterverfahven.
Weil das Straßengefetz und das Zugehörige Nach-

tragsgesetz das Verfahren für die Heranziehung der be-

teilìgten Gegend zur Kostentragung wesentlich anders
ordnen als die Wildbachgesetzgebung, sollen im Folgenden
unter lit. zunächst die Verfahrens - Vorschriften der
Straßengesetzgebung und sodann unter lit. lZ diejenigen
der Wildbachgesetzgebung behandelt werden.

StraßengefetzgeÜung.
1. Voraussetzung für die Durchführung des

Perimeterverfahrens.
Dem Straßengefetz liegt die Auffassung zu Grunde,

daß die am Bau oder an der Korrektion einer Straße
oder an einer sonstigen im öffentlichen Interesse gelegenen
Einrichtung (Artikel 89) beteiligte Gegend die ihr von
Gesetzeswegen zugeschiedenen Kostenbeiträge grundsätzlich
freiwillig auf sich nehme und aus Grund gegenseitiger
Verständigung unter sich verteile. Für den Fall, als dies
nicht geschehe, ist die Durchführung des Perimeterver-
fahrens vorgesehen. In diesem Sinne ist in Artikel 25
leg;. ei't. für Staats- und Gemeindestraßen bestimmt,
daß, „wenn der Beitrag von der beteiligten Gegend nicht
in anderer Weise aufgebracht werden könne", der Ge-
meinderat die betreffende Gegend zu umgrenzen und
derselben die Ausbringung des Kostenbeitrages nach Maß-
gäbe waltender Verhältnisse und unter Berücksichtigung
der Vorteile in angemessenen Terminen zu Lberbinden
habe. Für Nebenstraßen ist in Art. 28 das Perimeter-
verfahren vorgeschrieben, „sosern keine Verständigung
stattfindet". Ahnlich lautet die Vorschrift für Güterstraßen,
indem Art. 33 für deren Kostendeckung das Perimeter-
verfahren dann vorschreibt, „wenn sich die Beteiligten
untereinander nicht auf andere Weise verständigen".

Diesen gesetzlichen Vorschriften kommt nun aber nicht
die Bedeutung zu, daß die Behörde das Perimeterver-
fahren erst dann einschlagen darf, nachdem sie mit den

von ihr als beteiligt erachteten Grundeigentümern zunächst
in lange und breite Verhandlungen eingetreten ist und
hiebei versucht hat, über die Deckung der Straßenbaukosten
eine Verständigung zu erzielen. Ein solcher Versuch würde
übrigens in der Regel scheitern. Aber auch in den Fällen,
in denen er ein positives Ergebnis zeitigen würde, könnte
er dennoch die Behörde meistens nicht voll befriedigen.
Es ist nämlich zu berücksichtigen, daß die freiwillig zu-
gestandenen Beiträge eine bloß obligatorische, rein per-
sönliche Schuld des zufälligen Grundeigentümers darstellen
und als solche bei weitem nicht die Sicherheit bieten, wie
die im Perimeterverfahren verlegten Beiträge, die gemäß
Art. 4 des Nachtragsgesetzes zum Straßengefetz bis zu
ihrer gänzlichen Tilgung als Grundlaft auf den betref-
senden Liegenschaften haften. Wenn daher die Behörde
zum vorneherein annehmen kann, daß die Ausbringung
der auf die beteiligte Gegend entfallenden Kosten in
ihrer Gesamtheit auf freiwilligem. Wege nicht möglich

sei. oder sie ein Interesse daran hat, die Beiträge als
öffentlich-rechtliche Grundlasten zu begründen, so muß
ihr zugestanden werden, ohne weiteres das Perimeter-
verfahren einzuschlagen. Wenn aber eine „Verständigung"
im Sinne von Art. 28 des Straßengesetzes tatsächlich
stattgefunden hat, so ist der Gemeinderat zweifellos nicht
befugt, die Kostendeckung unter Umgehung der Verstän-
digung im Perimeterversahren durchzuführen. Eine solche

Verständigung ist aber nur dann als vorliegend anzu-
nehmen, wenn entweder die am Straßenbau beteiligten
Interessenten unter sich über die Verteilung sämtlicher
Bau-, beziehungsweise Korrektions- und Unterhaltskosten
eine Vereinbarung getroffen haben und der Gemewderat
dieser Vereinbarung zudem seine Genehmigung erteilt hat,
oder dann, wenn einzelne Vereinbarungen, die zusammen
aber wiederum sämtliche Bau-, beziehungsweise Korrek-
tions- und Unterhaltskosten betreffen müssen, Zwischen
jedem der Interessenten oder mehreren Gruppen derselben
mit dem Gemeinderat bestehen. Requisit der „Verständi-
gung" im Sinne von Art. 28 des Straßengesetzes ist
demnach, daß der Gemeinderat an derselben ausschlag-
gebend beteiligt sei und daß sie sämtliche Bau-, beziehungs-
weise Korrektions- und Unterhaltskosten betreffe.

2. Die Umgrenzung des beteiligten Gebietes.
g.) Verfahren bei der umgrenzenden Behörde. Zu-

ständig, die beteiligte Gegend zu umgrenzen, ist, wenn es

sich um Fußwege, Güter, Neben- oder Gemeindestraßen
handelt, der Gemewderat; wenn dagegen Staatsstraßen
in Frage stehen, der Regierungsrat. Dieser delegiert seine

daherige Befugnis jedoch in der Regel an die kantonale
Straßenverwaltung (Kantonsingmieur).

Die Umgrenzung geschieht regelmäßig in der Weise,
daß die Behörde die von ihr als beteiligt erachteten
Liegenschaften auf einem besondern Plan umschreibt und
über dieselben ein Güteroerzeichnis anlegt. Es ist Regel,
daß die Umgrenzung jeweils für eine einzelne Straße
erfolge. Ausnahmsweise können aber auch mehrere Straßen
zu einem einzigen Perimeterunternehmen zusammengefaßt
werden. Voraussetzung hiefür ist, daß unter den fraglichen
Straßen ein gewisser innerer Zusammenhang bestehe.

Dieser kann sich äußern im Verhältnis der einzelnen
Stroßen zueinander oder im Verhältnis derselben zu den
an ihnen beteiligten Liegenschaften. So hat der Regie-
rungsrat die Zusammenfassung z. B. schon als zulässig
erklärt, wenn die Erhöhung des Bodenwertes nicht anders
denn als Einfluß eines ganzen, in verhältnismäßig kurzer
Zeit erstellten Straßensyftems konstatiert werden konnte,
oder wenn zwei auseinander angewiesene Straßen gleich-
zeitig und unter Verwendung des bei der einen Straße
frei gewordenen Materials für den Bau der andern
erstellt wurden, oder wenn der Ausführung mehrerer,
in zeitlichem und örtlichem Konnex stehender Straßen
die gleiche Ursache zu Grunde lag. Im letztgenannten
Entscheid hat es der Regierungsrat ausdrücklich nicht
als notwendig bezeichnet, daß das einzelne perimeter-
pflichtig erklärte Grundstück am Unternehmen in seiner
Gesamtheit interessiert sei. Denn es komme bei der
Perimeterbildung einzig darauf an, ob dem betreffenden
Grundstück überhaupt Vorteile erwachsen, gleichviel, ob

sie aus dem gesamten Unternehmen oder nur aus einem

Teilstück desselben resultieren. Die Tatsache, daß eine

Zusammenfassung mehrerer Straßen zu einem einzigen
Perimeterunternehmen nur ausnahmsweise, d. h. nur
beim Vorliegen besonderer Umstände, erfolgen darf, hat
der Regterungsrat besonders zum Ausdruck gebracht in
einem Entscheid vom 11. Mai 1915.

Es ist bereits oben unter Ziffer III. 3. ä. ee. an-
gedeutet worden, daß es unter Umständen notwendig ist,
Grundstücke von verschiedenen Gemeinden in einen Peri-
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meter empbegtetjen. gür biefen galt fchreibt Irtiïei 29
beS ©trafjengefeheS cor, bag ber ©emeinberat berjenigen
©emeinbe, meiste baS HuuptbebürfniS am fraglichen
©irafjenbau bat, baS ©rforberliche anporbnen ^abe,
®abei ift bem ©emeinberat ber anbern ©emetnbe ®e»
legenheit pr ©eltenbmadjirag ber Qntereffen berfelben

p »erraffen. ®tefer Borfchrift mirb am heften tn ber
SBetfe fUac^ac^titng oerfegafft, baff ber hauptfächM) be=

teitigte ©emeinberat mit bemjenigen ber anbern ©emetnbe
bereits oor bet enogültigen Bereinigung beS Perimeters
in Berbinbmtg tritt unb bie Umgrenpng gemeinfam mit
ihm oornimmt, ©ine auSbrüctiidfe Mügenehmtgung beS

PerimeterplaneS ift guläffig, ober nidfjt notmenbig.
Bach erfolgter Umgrenpng beS perimeters flnb bie

©igentümer ber tn benfelben einbezogenen ©rmtbfiüäe
hteoon in Kenntnis zu fetjen. ®tefe SJiitteitiing hat in
allen gälten burcïj auSbrücUid) an ben ©inbezogenen
gerichtete ^uf^xift p erfolgen (IrtiM 2 fees BachtragS»
gefe^eS gurn «Straffengefe|). Sie rauf; gtunhfäpdj nur
bie Sngabe enthalten, hafj eine befüntmte Stegenf^aft
beS betreffenben ©tgentümerS in ben perimeter einbezogen
fei. Qebocfi ift eS münfe|enSmert, baff tn ber Ingeige
auch mitgeteilt œerbe, raie ber perimeter im ©engen
umgrenzt mürben fei, bamit ftch jeber ©inbegogene gleich
ein Bilb oom Umfang ber oon ber Beljörbe als beteiligt
erachteten ©egenb machen ïann SBeiter mirb eS in oieten
gälten, h«uptfüchltch um Befurfg p oermeiöeo, empfetp
lenSroert fein, ben in ben perimeter ©inbezogenen gleich'
Zeitig mit ber Mitteilung oom ©inbezug ben ungefähren,
auf ©runb eines prooiforifchen SofienoerteilerS errechneten
Betrog zu nennen, ber auf bie einbezogenen ßiegenfc|aften
entfallen mirb. Riebet märe natürlich auSbtücWieh barauf
aufmerlfam gu machen, baff bie befinttioe Koftenoerteilung,
hinfichtüch öeten ©eftaltung bie Behörbe ft«h alle Bor°
behalte machen müffe, erft fpäter erfolgen roetbe.

SBährenb ber BeturSfrifi ftnb ber Perimeterplan unb
ba§ ©fiteroergeiefpis gu jebermannS ©inficht öffentlich
aufzulegen.

b) ®aS BeïutSoetfahren. ©egen ben Perimeterum»
grengungSbefchiu| befiehl ein ©tnfpraäjerecht. IflfäUtge
Dîefurfe ftnb innert bretfjig Sagen feit ©rhalt ber Peru
meteranzeige an ben BegterungSrat gu rieten (Irt. 37
beS ©trafjengefeheS). ®Se BefurSfrift gilt als eingehalten,
menn bie ©infprache am legten Sage ber grift bem

BegierungSrat eingereicht ober menigftenS ber Poft über»

geben morben ift. £>iebei mirb ber Sag ber Aufteilung
ber Perimeterangeige nicht mitgerechnet, gür bie BefurS»
erheb ung mirb tn aüen gäüen ©dhriftlidhïett oerlangt.
gerner ift nötig, baff bem fRefurSbegehren eine Begrün=
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bung beigefügt fei, tn melcher bie Satfadgen, auf bie ber
BefurS fich ftüht, in gebrängter Surge anzuführen finb.

SDen hauptfächltchften gréait ber Perimeterreïurfe
hilbet ba§ Begehren um gängltche ober teilmeife ©ntlaffung
beftimmter ©runbftüdte au§ bem Perimeter. Iber auch
bie ©inbegiehung meiteren, oon ber Perimeterbehörbe nicht
als beteiligt angefeuerten ©ebteteS ïann oerlangt merben.
gerner ïann ©egenftanb beS BefurfeS bie gemäfj Irl. 24
beS ©trafengefe^es unb !rt. 1 beS gugehörigen Bad)*
tragSgefetseS oerfügte Heranziehung beS beteiligten ©e»
bieteS gur Sragung eines SeileS "ber Soften oon ®e=
melnbe» unb ©taatSfirafen fein, in bem «Sinne, baff
behauptet mirb, btefe Heranziehung entfpre^e ben fon»
treten tatfäcf)lichen Berhältniffen nicht, lach ba§ Begehren
um gängliche Aufhebung be§ Perimeters megen Biäjt'
oorliegenS ber für beffen ®urc|führung notmenbigen
Borauèfetpngen ift benfbar. 9iidht ©egenftanb beS ÎRe=

ïurfeS an ben tRegierungSrat bagegen tonnen foldhe
gragen fein, meldje bie oerhältniSmäfige Softenoerteilung
auf bie einzelnen in ben perimeter einbezogenen ©runb»
fiüäe beföjlagen.

©ine praïtifeh mistige grage über bie Stellung feeS

IRegierungSrateS all tRefursinftanz in Ißerimeterfachen
ift bie, ob er im einzelnen galle auch befugt fei, foldje
Sttberungen en ber oon ber tßerimeterbehörbe oerfügten
Umgrenzung beS in SRitleibenfchaft zu z'cehenben ©ebieteS
oorzunehmen, bie nicht ausbrücfüch ©egenftanb etneS

IRefurèbegehrenS ftnb. ©iefe grage ift tn ftänbiger IRecht»

fprechung beS IRegierungSrateS unb beS @ro|en IRateS

bejaht morben. gür bie jliehtigfeit biefet: ißrajiS fprechen
folgenbe ©rmägmtgen : Bei ^erimeterreïurfen hanbelt eS

pch um eine Slngelegenheit, bie im Slbminiftratiooerfahren
gu erlebigen ift. gür btefeS aber ïônnen bie giotlprogeffualen
©runbfähe, inSbefonbere auch tnbegug auf bie Berhanb»
lungSmapme, nicht ohne roettereS angeroenbet merben.
Sem IRegterungSrat, als ber oberften Slbmtnifiratioinftang,
ift gemäfi 2lrt. 60 unb 66 ber ÄantonSoerfaffung bte

lufftcht unb Seitung aller untergeorbneten Behörben
nach Borfchriften ber beftehenben ®efe|e übertragen.
@S muf ihm baher bie Befugnis guftehen, folche ob»

mtniftralioe Slnorbnnngen unb Berfügungen ber genannten
Behörben, bie mit ben beftehenben gefetslichen Befiim»
rnungen nicht im ©inflang flehen, sichtig gu ftefien. ®iefe
©runbfähe müffen inSbefonbere 3lnmenbung finben für
Berfügungen auf bem ©ebiete beS ©trafenmefenS, roo
bem SRegierungSrat gemäf ben geltenben ©efe^en unb
Berorbnungen tnbegug auf baS Behalten ber Behörben
fomiefo meiteftgehenbe Kompetenzen gugefchieben ftnb.
gür bte Umgrenzung beS perimeters fällt hauptfädhlidh
noch in Betracht, ba| biefelbe als ©Inljett aufgefaßt unb
behanbelt merben mufj. 3ft fie auf ©runb erhobener
IReïurfe in einem Seile abguänbern, fo titujf fie häufig,
motten ni^t unbillige Herten unb offenïuubige ®tll!ür=
lichïeiten gefchaffen merben, auch int übrigen Seil eine

SReoifton erfahren. ®ie golge btefer luffäffung ift, baff
ber BegterungSrai tn einfacheren gäQen, bei benen um»
fangreiche, ®etailïenniniffe erforbembe ©rljebungen nicht
notmenbig ftnb, bie Ibänberung ber Umgrenzung felbft
enbgültig oornimmt, in aüen anbern gällen bagegen ben
Perimeter mit ben nötigen SBeifungen zur neuen Be»

hanblung unb abermaligen öffentlichen luflage an bte

erfte 3nftanz gurüetmeift. (©chlufj folgt.)

9er eirttriMitir itn Söieroerftsöetrieö.
(fionefpottbenz.)

©ang gmetfetloS mirb bie eleürifehe Kraft auch i"
©ägemerts» unb Holzbearbeitungsbetrieben noch ®iu retcheS

BetätigungSfelb fnben. ©dhon je^t finb ïletnere SBetïe
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meter emzubeztehen. Für diesen Fall schreibt Artikel 29
des Straßengesetzes vor, daß der Gemeinderat derjenigen
Gemeinde, welche das Hauptbedürfnis am fraglichen
Straßenbau hat, das Erforderliche anzuordnen habe.
Dabei ist dem Gemeinderat der andern Gemeinde Ge-
legenheit zur Geltendmachung der Interessen derselben
zu verschaffen. Dieser Vorschrift wird am besten in der
Weise Nachachtung verschafft, daß der hauptsächlich be-

teiligte Gemeinderat mit demjenigen der andern Gemeinde
bereits vor der endgültigen Bereinigung des Perimeters
in Verbindung tritt und die Umgrenzung gemeinsam mit
ihm vornimmt. Eine ausdrückliche Mitgenehmigung des
Perimeterplanes ist zulässig, aber nicht notwendig.

Nach erfolgter Umgrenzung des Perimeters sind die

Eigentümer der in denselben einbezogenen Grundstücke
hievon w Kenntnis zu setzen. Diese Mitteilung hat in
allen Fällen durch ausdrücklich an den Einbezogenen
gerichtete Zuschrift zu erfolgen (Artikel 2 des Nachtrags-
gesetzes zum Straßengesetz). Sie muß grundsätzlich nur
die Angabe enthalten, daß eine bestimmte Liegenschaft
des betreffenden Eigentümers in den Perimeter einbezogm
sei. Jedoch ist es wünschenswert, daß in der Anzeige
auch mitgeteilt werde, wie der Perimeter im Ganzen
umgrenzt worden sei, damit sich jeder Eiàzogene gleich

à Bild vom Umfang der von der Behörde als beteiligt
erachteten Gegend machen kann Weiter wird es in vielen
Fällen, hauptsächlich um Rekurse zu vermeiden, empfeh-
lenswert sein, den in den Perimeter Einbezogenen gleich-
zeitig mit der Mitteilung vom Einbezug den ungefähren,
auf Grund eines provisorischen Kostenverteilers errechneten
Betrag zu nennen, der auf die einbezogenen Liegenschaften
entfallen wird. Hiebei wäre natürlich ausdrücklich darauf
aufmerksam zu machen, daß die definitive Kostenverteilung,
hinsichtlich deren Gestaltung die Behörde sich alle Vor-
behalte machen müsse, erst später erfolgen werde.

Während der Rekursfrist sind der Perimeterplan und
das Güterverzeichnis zu jedermanns Einsicht öffentlich
aufzulegen.

d) Das Rekursoerfahren. Gegen den Perimeterum-
grenzungsbeschluß besteht ein Einspruchsrecht. Allfällige
Rekurse sind innert dreißig Tagen seit Erhalt der Peri-
meteranzeige an den Regierungsrat zu richten (Art. 37
des Straßengesetzes). Die Rekursfrist gilt als eingehalten,
wenn die Einsprache am letzten Tage der Frist dem

Regierungsrat eingereicht oder wenigstens der Post über-
geben worden ist. Hiebei wird der Tag der Zustellung
der Perimeteranzeige nicht mitgerechnet. Für die Rekurs-
erheb ung wird in allen Fällen Schriftlichkeit verlangt.
Ferner ist nötig, daß dem Rekursbegehren eine Begrün-
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dung beigefügt sei, in welcher die Tatsachen, auf die der
Rekurs sich stützt, in gedrängter Kürze anzuführen sind.

Den hauptsächlichsten Inhalt der Perimetsrrekurse
bildet das Begehren um gänzliche oder teilweise Entlassung
bestimmter Grundstücke aus dem Perimeter. Aber auch
die Einbeziehung weiteren, von der Perimeterbehörde nicht
als beteiligt angesehenem Gebietes kann verlangt werden.
Ferner kann Gegenstand des Rekurses die gemäß Art. 24
des Straßsngesetzes und Art. 1 des zugehörigen Nach-
tragsgefttzes verfügte Heranziehung des beteiligten Ge-
bietes zur Tragung eines Teiles "der Kosten von Ge-
mewde- und Staatsstraßen sein, in dem Sinne, daß
behauptet wird, diese Heranziehung entspreche den kon-
kreten tatsächlichen Verhältnissen nicht. Auch das Begehren
um gänzliche Aufhebung des Perimeters wegen Nicht-
vorliegens der für dessen Durchführung notwendigen
Voraussetzungen ist denkbar. Nicht Gegenstand des Re-
kurses an den Regierungsrat dagegen können solche

Fragen sein, welche die verhältnismäßige Kostenvertsilung
auf die einzelnen in den Perimeter einbezogenen Grund-
stücke beschlagen.

Eine praktisch wichtige Frage über die Stellung des
Regierungsrates als Rekursinstanz in Perimetsrsachen
ist die, ob er im einzelnen Falle auch befugt sei, solche

Änderungen an der von der Perimeterbehörde verfügten
Umgrenzung des in Mitleidenschaft zu ziehenden Gebietes
vorzunehmen, die nicht ausdrücklich Gegenstand eines

Rekursbegehrens sind. Diese Frage ist in ständiger Recht-
sprechung des Regierungsrates und des Großen Rates
bejaht worden. Für die Richtigkeit dieser Praxis sprechen
folgende Erwägungen: Bei Perimeterrekursen handelt es
sich um eine Angelegenheit, die im Administrativverfahrm
zu erledigen ist. Für dieses aber können die zimlprozeffualen
Grundsätze, insbesondere auch tnbezug auf die VerHand-
lungsmaxime, nicht ohne weiteres angewendet werden.
Dem Regierungsrat, als der obersten Administrativinstanz,
ist gemäß Art. 60 und 66 der Kantonsverfaffung die

Aufsicht und Leitung aller untergeordneten Behörden
nach den Vorschriften der bestehenden Gesetze übertragen.
Es muß ihm daher die Befugnis zustehen, solche ad-
ministrative Anordnungen und Verfügungen der genannten
Behörden, die mit den bestehenden gesetzlichen Bestim-
mungen nicht im Einklang stehen, richtig zu stellen. Diese
Grundsätze müssen insbesondere Anwendung finden für
Verfügungen auf dem Gebiete des Straßenwesens, wo
dem Regierungsrat gemäß den geltenden Gesetzen und
Verordnungen inbezug auf das Verhalten der Behörden
sowieso weitestgehende Kompetenzen zugeschieden sind.
Für die Umgrenzung des Perimeters fällt hauptsächlich
noch in Betracht, daß dieselbe als Einheit aufgefaßt und
behandelt werden muß. Ist sie auf Grund erhobener
Rekurse in einem Teile abzuändern, so muß sie häufig,
wollen nicht unbillige Härten und offenkundige Willkür-
lichkeiten geschaffen werden, auch im übrigen Teil eine

Revision erfahren. Die Folge dieser Auffassung ist, daß
der Regierungsrat in einfacheren Fällen, bei denen um-
fangreiche, Detailkenntnisse erfordernde Erhebungen nicht
notwendig sind, die Abänderung der Umgrenzung selbst

endgültig vornimmt, in allen andern Fällen dagegen den
Perimeter mit den nötigen Weisungen zur neuen Be-
Handlung und abermaligen öffentlichen Auflage an die

erste Instanz zurückweist. (Schluß folgt.)

Der ElMromtm m LWwwlàtrià
(Korrespondenz.)

Ganz zweifellos wird die elektrische Kraft auch in
Sägewerks- und Holzbearbeitungsbetrieben noch ein reiches
Betätigungsfeld finden. Schon jetzt sind kleinere Werke
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